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#ST# Botschaft
des

Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend Aende-
rung der Konzession der Locarneser Eisenbahnen mit
Bezug auf die Linie Locarno-Bignasco.

(Vom 9. April 1910.)

Tit.

Mit Eingabe vom 12. März 1910 stellte die Direktion der
Eisenbahn Locarno-Pontebrolla-Bignasco das Gesuch, die Kon-
zession der Locarneser Eisenbahnen möchte, mit Bezug auf die
Linie Locarno-Bignasco, im Sinne der Erhöhung der Taxen für
den Personen- und Gepäcktransport, abgeändert werden.

Sie macht geltend, dass die Gesellschaft sich in einer sehr
misslichen finanziellen Lage befinde und eine Taxerhöhung daher
dringend geboten sei. Der Staatsrat des Kantons Tessin empfiehlt
das Gesuch der Gesellschaft in seiner Vernehmlassung vom
16. März 1910 zur Berücksichtigung.

Indem wir Ihnen den nachstehenden Beschlussentwurf, welcher
dem gestellten Gesuch Rechnung trägt, zur Genehmigung unter-
breiten, benützen wir den Anlass, Sie, Tit., unserer ausgezeichneten
Hochachtung zu versichern.

Be rn , den 9. April 1910.

Im Namen des Schweiz. Bundesrates,

Der Bundespräsident:

Comtesse.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:
Schatzmann.
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